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Der Vertrag von Björkoe

Grundsatz dabei war, daß nicht etwa China der Leidtragende wer¬
den, und daß der Grundsatz der offenen Tür in Ostasien von keiner
Seite angetastet werden dürfe. Schon seit Beginn des Jahres 1905
war Roosevelt damit beschäftigt, die Stellung der anderen Groß¬
mächte zu diesen Fragen festzustellen 1 . Gegen die Berufung eines
Friedenskongresses aber, etwa nach Paris, wie im März 1905 ver-
fautete, hatten sowohl der Kaiser wie Roosevelt schwere Bedenken

1

2 .
Nach der Seeschlacht von Tschusima erklärte sich Kaiser Wil¬

helm II. bereit, die Friedensbemühungen des Präsidenten beim Zaren
zu unterstützen 3 . Schwierigkeiten bereitete dauernd die Haltung
Englands, das sich weigerte, mäßigend auf Japan einzuwirken. Das
Zusammentreffen des deutschen Kaisers mit dem Zaren bei Björkoe
aber, von dem der Kaiser den Präsidenten am 28. Juli verstän¬
digte, gewährte dem Kaiser die Möglichkeit, die Zustimmung des
Zaren zu den Friedensschritten des Präsidenten sicherzustellen 4 .

So führten denn die am 5. August auf amerikanischem Boden,
in Portsmouth, begonnenen Friedensunterhandlungen schon am 29.
August zu einem endgültigen Frieden. Der Kaiser und Roosevelt
wechselten daraufhin herzliche Telegramme, und Kaiser Wilhelm
sprach dem Zaren seine Glückwünsche zu diesem Frieden aus, der
es Rußland ermöglichte, mit allen Ehren aus dem Kriege hervor¬
zugehen 5 .

Die Bedeutung des Friedens von Portsmouth vom 5. September
1905 war eine weltgeschichtliche. Japan hatte seine Anerkennung
als militärisch und kulturell ebenbürtige Großmacht erreicht, die
Vormacht im Fernen Osten erlangt und mit der Herrschaft über
Korea, das durch den Vertrag vom 17. November 1905 bald ganz
unter die japanische Vormundschaft trat, auf dem asiatischen Kon¬
tinent festen Fuß gefaßt. Rußland aber war von den chinesischen
Küsten abgedrängt.

Nach Abschluß des Friedens von Portsmouth wurde unter Ver¬
mittlung Frankreichs eifrig an einer japanisch-englischen und an der
von den französischen Staatsmännern immer schon gewünschten
Annäherung Englands an Rußland gearbeitet 6 . Schon am 27.Sep¬
tember 1905 erfolgte die Verlängerung des englisch-japanischen
Bündnisvertrages 7

, und etwa zu gleicher Zeit begann die englische
Regierung, sich den zentralasiatischen Fragen — Tibet, Afghanistan,
Persien — im Sinne der Beseitigung überflüssiger Reibungsflächen
1 Gr. Po,l. Nr. 6276 ff.
2 Gr. Po,l. Nr. 6298.
3 Gr. Pol. Nr. 6312.
4 Gr. Pol. Nr. 6319.
5 30. August 1905. Gr. Pol. Nr. 6334.
6 Gr. Pol. Nr. 6341.
7 Gr. Pol. Nr. 6338.
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